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Vorlage a. d.
Magistrat
Mr. V 0J ' V Dezernat II

Amt 33/ EVO
Herrn
Stadtverordnetenvorsteher
Stephan Färber
im Hause

Anfrage der Ofa-Fraktion nach § 50 HGO: 
Umweltauswirkung der Außenbeleuchtung des Müllheizkraftwerks

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

gemäß § 50 HGO richten die Stadtverordneten der Ofa-Fraktion die nachstehende 
Anfrage an den Magistrat mit der Bitte um Beantwortung innerhalb der 
geschäftsordnungsgemäßen Frist.

Vorbemerkung:

In den Jahren 2020 und 2021 ist das Thema Lichtverschmutzung auch auf 
Gesetzesebene des Landes Hessen sowie der Bundesrepublik Deutschland 
angekommen. Die geänderten Naturschutzgesetze, z. B. HeNatG, heben die 
negativen Auswirkungen von zu viel Außenlicht insbesondere auf die Insektenwelt 
hervor und regeln Lichtemissionen in Schutzgebiete. Negative Auswirkungen treten 
beispielsweise für Insekten auf, die durch künstliches Licht aus ihrem Lebensraum 
abgezogen werden (Staubsaugerwirkung). Fatale Folgen sind das Fehlen der 
Nahrungsgrundlage für andere Tiere und das Fehlen der Bestäuber unserer 
Pflanzen, (siehe dazu auch: https://berlin.nabu.de/stadt-und- 
natur/stadtentwicklung/25753.html).

Aufgrund der Lage des Müllheizkraftwerkes im Wald sind davon sicher auch seltene 
und geschützte Insekten wie der Hirschkäfer und der Heldbock (Cerambyx cerdo) 
betroffen.

Das Müllheizkraftwerk verursacht starke Lichtemissionen, die auch in die Umgebung 
ausstrahlen. Hierzu gibt es eine Fotodokumentation des NABU Mühlheim und 
Offenbach am Main. Dabei sind auch taghelle Beleuchtungen von Flächen, während 
sie völlig ungenutzt sind. Es ist außerdem eine Insektenfalle aufgestellt zur 
vorsätzlichen Tötung von Insekten. Aus rechtlicher Sicht ist das Töten von Tieren, 
auch der nicht speziell unter Naturschutz stehenden Arten, ohne vernünftigen Grund 
durch die allgemeine Artenschutzvorschrift, § 39 Absatz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) verboten. Für das Anlocken und Töten von 
Insekten mittels Fallen ist kein vernünftiger Grund erkennbar.

Natürlich benötigt das Heizkraftwerk in Betriebszeiten Licht für seine Tätigkeiten. 
Sicherlich gibt es gesetzliche Regelungen und oder Sicherheitsvorschriften zur 
Mindestbeleuchtung auch außerhalb der Betriebszeiten, die beachtet werden 
müssen. Eine intelligente Lichtlenkung vermindert aber die Abstrahlung zur Seite und 
in den Himmel durch richtige Ausrichtung und volle Abschirmung der Leuchten. Die 
richtige Lenkung verbessert auch massiv die Energieeffizienz der 
Beleuchtungsanlage. Wenn weniger Licht nach außen verschwendet wird, können
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Leuchtmittel mit geringerer Leistung verwendet werden. Um die Wirkung auf Insekten 
zu minimieren, muss die Außenbeleuchtung mit einer warmweißen Farbtemperatur 
von maximal 2.700 Kelvin (besser 1.700 Kelvin) und keinem oder einem geringen 
Blauanteil verwendet werden. Eine Steuerung über Bewegungsmelder hilft viel 
effektiver gegen Eindringlinge im Gegensatz zur Dauerbeleuchtung; zudem ist sie 
stark energie- und kostensparend.

Der Naturschutzbeirat hat hierzu am 20.11.2024 ein Schreiben an die EVO versandt.

Der Magistrat beantwortet die folgenden Fragen auf Grundlage von Auskünften der 
Betreiberin des Heizkraftwerks, der Energieversorgung Offenbach (EVO):

Frage 1:
Warum wird das gesamte Gelände rund um das Heizkraftwerk so stark beleuchtet?

Antwort:
Es geht im Wesentlichen um die folgenden Aspekte:
• Arbeitssicherheit: Eine ausreichende Beleuchtung dient der Vermeidung von 

Unfällen, insbesondere in Bereichen mit Maschinen, Verkehrswegen oder 
Gefahrenquellen.

• Betriebskontinuität: Das Energiewerk arbeitet im 24/7-Schichtbetrieb ganzjährig -- 
Eine ausreichende Beleuchtung ist notwendig, um auch nachts sicher alle 
Tätigkeiten durchführen zu können.

• Notfallvorsorge: Bei Stromausfällen oder Notfällen muss eine Not- und 
Sicherheitsbeleuchtung gewährleisten, dass Verkehrs- und Fluchtwege sichtbar 
bleiben.

• Schutz vor unbefugtem Zutritt: Beleuchtung wirkt abschreckend auf unbefugte 
Personen und unterstützt Überwachungssysteme.

Frage 2:
Sollte dies aufgrund interner und/oder rechtlicher Vorgaben erforderlich sein, um 
welche konkreten Vorschriften handelt es sich?

Antwort:
Die Notwendigkeit der ausreichenden Beleuchtung leitet sich aus einer Reihe von 
Gesetzen, Vorschriften und resultierenden Genehmigungen ab. Genannt seien das 
Arbeitssicherheitsgesetz, das BundesImmissionsschutzG, die Kritis DachVO u. a. m.

Frage 3:
Gibt es Bemühungen, die Lichtemissionen zu verringern?

Antwort:
Unsere grundsätzliche Haltung ist, dass wir dort, wo möglich, die Lichtemissionen 
verringern.

Frage 4:
Gibt es Bemühungen um eine intelligente Beleuchtung?

Antwort:
Im Rahmen der anstehenden Projekte am Energiewerk und in Verbindung mit der 
verpflichtenden Einführung eines ISMS (Informationssicherheitsmanagementsystem) 
im Jahr 2026 wird ein neues Beleuchtungskonzept erstellt. Neben der Frage des 
möglichen Einsatzes von intelligenten Beleuchtungssystemen werden gleichzeitig
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erhöhte Sicherheitsanforderungen zu berücksichtigen sein. Die gesetzliche 
Grundlage stellt das IT-Sicherheitsgesetz dar, nach der das Energiewerk als 
„Kritische Infrastruktur“ gilt.

Frage 5:
Gibt es Bemühungen, den Blauanteil des Lichts zu senken?

Antwort:
Wird im Rahmen des Beleuchtungskonzeptes behandelt.

Frage 6:
Wenn ja, welche?

Antwort:
Siehe 5, wird im Detail ausgearbeitet und geplant.

Frage 7:
Wenn nicht, warum nicht?

Antwort:
Siehe 5

Frage 8:
Gibt es die Insektenfalle noch?

Antwort:
Nein, es gibt keine Insektenfalle.

Frage 9:
Wenn ja, warum wird die für nötig gehalten?

Antwort:

Sabine^Gföß 
Bürgermeisterin
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